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Friedhofsgebührensatzung 
der Stadt Kempen 
vom 28. Juni 2016 

 
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), sowie der §§ 1, 2, 4, 5 und 6 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 
(GV NRW S. 712), in den zurzeit gültigen Fassungen in Verbindung mit der Satzung über die 
Benutzung der Friedhöfe der Stadt Kempen vom 28. Juni 2016 hat der Rat der Stadt Kempen in 
seiner Sitzung am 28. Juni 2016 folgende Friedhofsgebührensatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Gebührenpflicht und Gebührentarif 

 
Für die Benutzung der öffentlichen Einrichtung Friedhöfe der Stadt Kempen, für die Überlassung 
von Nutzungsrechten an Grabstätten und die Inanspruchnahme sonstiger Leistungen der 
Friedhofsverwaltung der Stadt Kempen werden Gebühren nach anliegendem Gebührentarif 
erhoben. 
Der Gebührentarif ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
Die Antragstellerin oder der Antragsteller oder die Person, in dessen Interesse oder Auftrage die 
Benutzung des Friedhofs oder der Beerdigungseinrichtungen erfolgt, ist zur Zahlung der Gebühren 
verpflichtet. Wird ein Antrag von mehreren oder im Interesse mehrerer Personen gestellt, so 
haften diese als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 
Entrichtung der Gebühren 

 
Die Gebühren sind innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe des Leistungsbescheides zu 
zahlen. Die sofortige Fälligkeit kann aus begründetem Anlass angeordnet werden. Rückständige 
Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. 
 
 

§ 4 
Stundung, Niederschlagung und Erlass von Gebühren 

 
Zur Vermeidung unbilliger Härten können Gebühren im Einzelfall gestundet, niedergeschlagen 
oder erlassen werden, und zwar nach Maßgabe der Hauptsatzung. 
 
  



Seite 2 von 4 

§ 5 
Zurücknahme von Anträgen 

 
Bei Zurücknahme eines auf Benutzung der Friedhofseinrichtungen gerichteten Antrages können, 
falls mit der Inanspruchnahme der Einrichtungen oder den sachlichen Vorbereitungen zur 
Ausführung des Auftrages bereits begonnen ist, je nach dem Umfang der Inanspruchnahme oder 
Vorbereitung ein Viertel bis die Hälfte der Gebühren erhoben werden. 
 
 

§ 6 
Rechtsbehelfe 

 
Gegen die Heranziehung zu den Gebühren sind die Rechtsbehelfe nach den Bestimmungen der 
Verwaltungsgerichtsordnung in der jeweils gültigen Fassung gegeben. 
 
 

§ 7 
Schlussbestimmungen 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach 

Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 

denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kempen vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Kempen, den 28.06.2016 

Gez.  

(Rübo) 

Bürgermeister 
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Gebührentarif 
zur Friedhofsgebührensatzung vom 28. Juni 2016 
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Gebührentarif 
zur Friedhofsgebührensatzung vom 28. Juni 2016 

 


